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Die Grenchner Uhrenfabrik ETA
Ebauches SA, die unter anderem
auch die erfolgreichen ‘Swatch’-Uh-
ren herstellt, will das seit hundert Jah-
ren gesetzlich verankerte Nachtar-
beitverbot fiir Frauen in der Industrie
anknacken.

Die Firma hat fiir etwa 60 Frauenar-
beitspldtze einen Antrag beim BIGA
auf Bewilligung der Nachtarbeit ge-
stellt, der in einem internen Vorent-
scheid offenbar bereits genehmigt
worden ist. Die gesetzlichen Grundla-
gen waren vorhanden: Die Nachtar-
beit ist in der Schweiz zwar generell
verboten, aber es gibt zahlreiche Aus-
nahmemoglichkeiten, die den
Schichteinsatz von Ménnern erlau-
ben. Von diesen will nun auch die
ETA Gebrauch machen — allerdings
fiir Frauennachtarbeit. Ab Mérz 84
sollen 60 Frauen in der 3. Schicht von
22.00 bis 5 Uhr morgens Uhren mon-
tieren. Weshalb?

1.) Die Wettbewerbsfihigkeit mit Bil-
liglohnldndern wie Japan, die sich im-
mer mehr Marktanteile auf dem Uh-
rensektor erobern, verlangt eine
rund-um-die-Uhr-Auslastung der
Maschinen zwecks Produktionsverbil-
ligung.

2.) Ménner wollen diese ungelernte,
monotone und schlecht bezahlte Ar-
beit nicht!

3.) Die Firma wiinscht sich Frauen,
weil sie weniger verdienen, Monoto-
nieresistenter, frei von Karriereden-
ken, etc., usw., sind. Wer kennt sie
nicht, die vielfltigen Griinde, die die
Frauen fiir Unternehmer manchmal
so interessant machen.

Das Ganze wird als Schritt Richtung
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz
verkauft. Auf den ersten Blick mag
das auch stimmen, denn die traditio-
nellen Schutz- und Nachtarbeitsver-
bote fiir Frauen waren den Femini-
stinnen vieler Lander seit ihrer Ein-
fiihrung ein Dorn im Auge. Die
Chancen der Frauen auf dem Arbeits-
markt wurden durch diese Bestim-
mungen zum Teil erheblich einge-
schrankt. Das Schweizerische Fabrik-
gesetz von 1877 verbot den Frauen
jegliche Nacht- und Sonntagsarbeit,
legte einen achtwochigen Mutter-

schaftsurlaub und eine mindestens
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Tagsiiber am Herd
nachts am Fliessband

eineinhalb Stunden dauernde Mittag-
spause fiir jene Frauen fest, die einen
Haushalt zu besorgen haben. Im Vor-
dergrund stand dabei der Schutz der
Mutter als Reproduzentin der Gesell-
schaft. Das Verbot bezog sich jedoch
immer nur auf die Industriearbeit der

Frauen. Die typischen Frauenarbeits-

plaitze im Gesundheitswesen, im
Gastgewerbe, Dienstleistungsbereich,
im Haushalt, etc. sind davon nicht be-
troffen oder wurden durch Ausnah-
meregelungen davon ausgenommen.
Das zeigt, dass die wirklichen Hinter-
griinde fiir das industrielle Frauen-
nachtarbeitsverbot vor allem darin
bestanden, den Frauen den Zugang zu
besser bezahlten Arbeitspldtzen zu
erschweren, die niedrigeren Frauen-
lohne zu legitimieren und die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung zu
zementieren.

Also ware die Aufhebung des Nach-
tarbeitsverbotes fiir Frauen ein Fort-
schritt?

Die SMUV-Frauenkommission sagt
zum Fall ETA klar und deutlich
NEIN. Es sei heute unbestritten, dass
Nachtarbeit gesundheitsschadigend
ist und zwar fiir beide Geschlechter.
Zudem wiirde sich die bereits beste-
hende Doppelbelastung der Arbeite-
rinnen noch massiv verschiarfen. Die
Frauen wiirden nachts arbeiten wol-
len, damit sie tagsiber den Familien-
pflichten besser nachkommen konn-
ten. Eine Lockerung des Nachtar-
beitsverbotes konnten die Gewerk-
schafterinnen nur im Zusammenhang
mit einer radikalen Arbeitszeitver-
kiirzung zustimmen.

Und wir Feministinnen?

Wie verhindern wir, dass die Um-
struckturierung der Arbeit durch die
neue technische Entwicklung wieder-

‘mal vor allem auf dem Buckel der

Frauen vollzogen wird, weil sie als
Liickenbiisser beliebig verschoben
werden konnen? (Vergl. den ausge-
zeichneten Artikel ‘Ist Nachtarbeit
frauengerecht’ von Ute Birkenbeil in
der WoZ vom 3. Februar). Die Frau-
enbewegung wird sich mit der Zu-
kunft der (Frauen)Arbeit intensiv
auseinandersetzen miissen. Die Dis-
kussion um das Frauennachtarbeits-
verbot ist nur ein Teil davon.

Anita Fetz
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BUCHTIP

Nur zehn Jahre nachdem den Schwei-
zerinnen das Frauenstimmrecht zuer-
kannt wurde, brachten sie eine eigent-
liche ‘“‘Fraueninitiative”’, die Initiative
“Gleiche Rechte fiir Mann und Frau”
vor dem Volk durch. Die Geschichte
dieser Initiative und damit die Ge-
schichte der ersten zehn Jahre aktiver
Frauenpolitik hat Martine Chapon-
niere-Grandjean aufgeschrieben.

Sie berichtet von der iibertriebenen
Zurlickhaltung der Frauen, als es dar-
um ging, Forderungen zu stellen, von
den Schwierigkeiten, mit wenig Geld
eine Initiative zu lancieren und einen
Abstimmungskampf zu betreiben und
von den Kompromissen, die die In-
itiantinnen machen mussten, um die
Sache nicht zu gefdhrden.

Recht diinn ist der Teil des Buches
ausgefallen, der vom Erreichten seit
dem neuen Verfassungsartikel berich-
tet! Doch seien wir realistisch: Der
neue Verfassungsartikel hat zwar kei-
neswegs die Gleichberechtigung ge-
bracht, aber er ist ein niitzliches Hifs-
mittel, um unser Ziel zu erreichen.

Martine Chaponniere-Grandjean:
Geschichte einer Initiative.

Gleiche Rechte fiir Mann und Frau,
zu bestellen bei: Verlagsgruppe Glei-
che Rechte, Postfach 869, 8021 Zii-
rich, zum Preis von Fr. 13.—

Frauen
tiberdurchschnittlich
arbeitslos

iz

af Nun wird es sogar durch eine Stu-
die der Schweizerischen Nationalbank
belegt: Unter den Arbeitslosen in der
Schweiz sind die Frauen und die Aus-
lander deutlich iibervertreten.

Der Anteil der Frauen an den Ar-
beitslosen ist von 23,3% 1975 auf
44,3% 1982 angestiegen. Fiir die Zu-
nahme des Frauenanteils werden
mehrere Griinde genannt: So weisen
Berufsgruppen mit hohen Arbeitslo-
senquoten wie Uhrenindustrie und
Biiroberufe vergleichsweise hohe
Frauenanteile unter den Beschaftig-
ten auf. Ferner werden Frauen haufi-
ger vor den Schweizer Mannern ent-
lassen, wenn ein Unternehmen Ar-
beitsplidtze wegrationalisiert.



	Tagsüber am Herd nachts am Fliessband

